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Stadt Düsseldorf 

Stadtverwaltung Amt 61 

Stadtplanungsamt 

Herrn Franken 

40200 Düsseldorf 

Bebauungsplan Nr. 08/002 - Nördlich Gerresheimer Landstraße -

SteUungn!lhme der emäß § 3 (2) BauGB 

Sehr geehrter Herr Franken, 

9 Oüßll�lclOO Amt 6 1 

Als Geschäftsführer der öchte ich zur o.g. Planung Stellung nehmen. 
Das Unternehmen befindet sich in der Gerresheimer Landstraße 1111.nnerhalb des Plangebietes. 
Unsere Belange sind damit grundsätzlich betroffen. 

Im Grundsatz befürworte ich die Beplanung brach liegender Flächen. EbenfaJls fmdet das 
Lärmschutzkonzept meine Zustimmung; Weiterhin habe ich jedoch bezüglich zweier Sachveralte 

Bedenken. 

Umsetzung Mischgebiet 

Zunächst �uss auf bauordnungsrechtJicher Ebene sichergestellt sein, .dass das Mischgebiet auch 
als ·solches realisiert witd."Würden nur Wohnungen realisiert, handelte es sieb um einen 
Etikettenschwindel mit der Folge, dass Bewohnerinnen und Bewohner einen höheren 
Schutzanspruch bezüglich der von meinem Betrieb ausgehenden Lärmemissionen einfordern 
können. In der Folge hätte ich wahrscheinlich mit bauordnungsrechtlichen Auflagen zu rechnen . 

Die Rechtsprechung gebt davon aus, dass bei einem gewerblichen Anteil von 30 % faktisch 
regelmäßig ein Mischgebiet vorliegt (VGH Baden-Württemberg 3 S 2018/98, Beschluss vom 08. 
September 1998) bzw. bei einem Anteil von 10 '% noch nicht vorliegt (OVG NRW 7 A 1273/02, 
Urteil vom 22. Januar 2004). Da die BauNVO die quantitative Festlegung von Gewerbeanteilen 
ebenfalls nicht vorsieht (BVerwG 4 CN 4.07, Urteil vom 3. April 2008), kann dem lediglich durch 
ein geeignetes Monitoring aufbauordnungsrechtlicher Ebene begegnet werden. Folglich müssen 
dann auch Bauanträge (Neubau, Nutzungsänderungen) für Wohnungen abgelehnt werden, um ein 
Umkippen des Baugebietes zu verhindern (BVerwG 4 C 34.86, Urteil vom 4. Mai 1988). 

Geruchsunmissionen 
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